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Kindesunterhalt: Düsseldorfer Tabelle entlastet 
Unterhaltspflichtige auf dem Rücken von Kindern  
 
Berlin, 14. Dezember 2023. „ Alles wird teurer – das trifft in getrennten 
Familien alle: Alleinerziehende, die trotz steigender Lebenshaltungs-
kosten über die Runden kommen müssen wie auch die unterhaltszah-
lenden Elternteile. Die Düsseldorfer Tabelle muss hier eine gute 
Balance vorgeben, damit Kinder gut versorgt werden können. Mit der 
Tabelle 2024 kommt allerdings auf Alleinerziehende und ihre Kinder 
eine Schieflage zu“, bemängelt Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende 
des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter e. V. (VAMV). 
 
Die Düsseldorfer Tabelle gibt Richtwerte für die Höhe des Kindesunterhalts 
abhängig vom Einkommen des Unterhaltspflichtigen vor. Zentrale Stell-
schrauben für eine ausgewogene Balance zwischen Kindern und Barunter-
haltspflichtigen sind: Zuschnitt der Einkommensgruppen, wie der 
Kindesunterhalt in diesen Gruppen steigt, sowie die Selbstbehalte. Grund-
lage der Düsseldorfer Tabelle ist der gesetzliche Mindestunterhalt. Der 
Bundesjustizminister hat per Verordnung festgelegt, dass der Mindestun-
terhalt im Jahr 2024 steigt, z.B. für ein Kind zwischen 6 und 11 Jahren von 
502 Euro auf 551 Euro. Hintergrund für diesen deutlichen Anstieg ist die 
Inflation. Zusätzlich haben die Familienrichter‘*innen der Senate der Ober-
landesgerichte und die Unterhaltskommission des Deutschen Familienge-
richtstags mit der neuen Düsseldorfer Tabelle noch an den anderen 
Stellschrauben gedreht.  
 
„Parallel zu einem Neuzuschnitt der Einkommensgruppen steigen nächstes  
Jahr auch die Selbstbehalte wieder deutlich an – diese doppelte Entlastung  
lässt ein Augenmaß im Sinne der Kinder vermissen“, bemängelt Jaspers. 
Der notwendige Selbstbehalt ist bereits 2023 um 210 Euro auf 1.370 Euro 
gestiegen, 2024 liegt er bei 1.450 Euro. Der neue Zuschnitt der Einkom-
mensgruppen bedeutet: Die Gruppe der Kinder, die künftig von Mindestun-
terhalt leben muss, wird deutlich vergrößert und umfasst nun alle Kinder, 
deren unterhaltspflichtiger Elternteil bis zu 2.100 Euro bereinigtes Netto 
verdient (zuvor: 1.900 Euro). Der Mindestunterhalt entspricht dem bloßen 
Existenzminimum. Auch alle weiteren Einkommensgruppen verschieben 
sich in höhere Einkommensbereiche, was für die Kinder eine fatale Wirkung 
hat: Bei gleichem Einkommen ihres Elternteils können sie in eine niedrigere 
Einkommensgruppe rutschen. In Folge kommt der Inflationsausgleich beim 
Kindesunterhalt bei ihnen nicht vollständig an, es fehlt das Geld für existen-
zielle Lebensbedarfe. Ein Kind, dessen unterhaltszahlender Elternteil ein 
bereinigtes Nettokommen von 2.400 Euro hat, erhält dann nicht 54 Euro 
mehr Unterhalt, sondern nur ein Plus von 26 Euro.  
 
„Diese Verschlechterung durch die Hintertür kritisieren wir ausdrücklich! In 
Zeiten, in denen die Armut in den Haushalten Alleinerziehender groß ist 
und die Bekämpfung von Kinderarmut ganz vorne auf die politische Agenda 
gehört, ist diese Entscheidung der Familienrichter*innen nicht nachvollzieh-
bar. Das ist ganz entschieden ein falsches Signal“, bemängelt Jaspers. 
 
Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) vertritt seit 1967 die 
Interessen der heute 2,7 Millionen Alleinerziehenden. Der VAMV fordert die Aner-
kennung von Einelternfamilien als gleichberechtigte Lebensform und entspre-
chende gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Er tritt für eine verantwortungsvolle 
gemeinsame Elternschaft auch nach Trennung und Scheidung ein. 


